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Ausschreibung von Wohnbaugrundstücken 
im Baugebiet „Schauinslandstraße Süd“ 

in Freiburg-Günterstal 
 

I. Lage 
 
In Freiburgs südlichstem Stadtteil Günterstal entsteht derzeit auf einer Fläche von rd. 
2,5 ha das neue Wohngebiet „Schauinslandstraße Süd“ mit einer Mischung aus Ge-
schosswohnungsbau, Reihen- und Doppelhäusern sowie einzelstehenden Einfamili-
enhäusern. 
 
Das neue Wohnviertel liegt auf der sonnenbeschienenen Ostseite des Bohrertales, 
am Fuße des 1284 m hohen Freiburger Hausberges „Schauinsland“. Günterstal hat 
derzeit etwa 1700 Einwohner und ist durch eine ca. zwei Kilometer breite Siedlungs-
zäsur, die Wonnhaldewiesen, von Freiburg getrennt. Wer in Günterstal wohnt, lebt 
mitten im Grünen und dennoch urban. 
 
Über das gut ausgebaute Straßennnetz ist der Individualverkehr hervorragend an die 
Innenstadt angebunden. Mit dem öffentlichen Personennahverkehr (Buslinie 21 und 
Stadtbahnlinie 2) erreichen Sie das Stadtzentrum in ca. 20 Minuten. Eine  Bushalte-
stelle (Haltestellenpunkt „Kyburg“) befindet sich direkt beim neuen Baugebiet an der 
Schauinslandstraße. 
 
Im Stadtteil sind zwei Kindergärten (Kindergarten Liebfrauen und Waldkindergarten 
e.V.) vorhanden. Die schulische Versorgung ihrer Kinder ist im nächstgelegenen 
Stadtteil Wiehre gewährleistet, die gesundheitliche Betreuung ist durch mehrere nie-
dergelassene Ärzte gesichert. 
 
Im Ortszentrum von Günterstal gibt es verschiedene Einkaufsmöglichkeiten (z.B. Bä-
cker) sowie Gastronomie. Im nächstgelegenen Stadtteil Wiehre stehen Ihnen sämtli-
che Geschäfte des täglichen Bedarfs mit einem reichhaltigen Sortiment zur Verfü-
gung. 
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II. Grundstücksbeschreibung / Bebaubarkeit 
 
Für die Bebauung ist der am 20.05.2011 in Kraft getretene Bebauungsplan Nr. 4-76 
„Schauinslandstraße Süd“ maßgebend. 
 
Die Stadt bietet Ihnen folgende verfügbaren Grundstücke zum Verkauf an: 
 
Flst.Nr. Größe  Bebaubarkeit 
8286/9 1.124 m² zwei Mehrfamilienhäuser im geförderten Mietwohnungsbau 

WA*, II*,GRZ* 0,4, FH* max. 12,00 m, DN* 30-35° 
8286/10 542 m² freistehendes Einzelhaus mit max. 2 Wohneinheiten 

WA, II, Grundfläche max. 150 m², FH max. 10,50 m 
8286/11 690 m² freistehendes Einzelhaus mit max. 2 Wohneinheiten 

WA, II, Grundfläche max. 150 m², FH max. 10,50 m 
8286/12 698 m² freistehendes Einzelhaus mit max. 2 Wohneinheiten 

WA, II, Grundfläche max. 150 m², FH max. 10,50 m 
8286/13 708 m² freistehendes Einzelhaus mit max. 2 Wohneinheiten 

WA, II, Grundfläche max. 150 m², FH max. 10,50 m 
8286/14 734 m² freistehendes Einzelhaus mit max. 2 Wohneinheiten 

WA, II, Grundfläche max. 150 m², FH max. 10,50 m 
8286/15 711 m² freistehendes Einzelhaus mit max. 2 Wohneinheiten 

WA, II, Grundfläche max. 150 m², FH max. 10,50 m 
8286/16 626 m² freistehendes Einzelhaus mit max. 2 Wohneinheiten 

WA, II, Grundfläche max. 150 m², FH max. 10,50 m 
8286/17 635 m² freistehendes Einzelhaus mit max. 2 Wohneinheiten 

WA, II, Grundfläche max. 150 m², FH max. 10,50 m 
8286/21 349 m² Doppelhaushälfte mit max. 2 Wohneinheiten 

WA, II, GRZ 0,4, FH max. 9,80 m, DN 35° 
8286/22 346 m² Doppelhaushälfte mit max. 2 Wohneinheiten als geförderte  

Eigentumsmaßnahme 
WA, II, GRZ 0,4, FH max. 9,80 m, DN 35° 

8286/34 737 m² ein Mehrfamilienhaus für eine Baugruppe zur Errichtung  
geförderter Eigentumswohnungen 
WA, II,GRZ 0,4, FH max. 12,00 m, DN 30-35° 

 
*WA  Allgemeines Wohngebiet  
*II  Zahl der Vollgeschosse 
* GRZ  Grundflächenzahl 
*FH  Firsthöhe 
*DN  Dachneigung  
 
Ein Lageplan ist diesem Exposé als Anlage 1 angeschlossen, die zum Verkauf an-
gebotenen, verfügbaren Grundstücke sind darin farbig markiert. 
 
Alle Grundstücke sind frei von jeglichen Belastungen im Grundbuch (z.B. Leitungs-
rechte o.ä.) und frei von Baulasten. 
 
Details der möglichen Bebauung entnehmen Sie bitte dem zeichnerischen Teil des 
Bebauungsplanes, den wir für Sie als Anlage 2 diesem Exposé beigefügt haben. 
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Den Bebauungsplan einschließlich der örtlichen Bauvorschriften und  den Textlichen 
Festsetzungen können Sie auf der Internetseite der Stadt Freiburg i.Br. unter 
www.freiburg.de/stadtplan (Plan Nr. 4-076) abrufen. Wir empfehlen Ihnen, vor Abga-
be eines Kaufangebotes, den vollständigen Bebauungsplan „Schauinslandstraße 
Süd“ mit allen Bestandteilen beim Beratungszentrum Bauen, Fehrenbachallee 12, 
79106 Freiburg i.Br., Service-Telefon 0761 / 201 – 4390, einzusehen.  
 
Beachten Sie hinsichtlich der Tiefgaragenzufahrt(en) für die Mehrfamilienwohnhäuser 
an der Schauinslandstraße bitte folgendes: 
 
der Bebauungsplan setzt den Einfahrtsbereich für die Tiefgarage(n) verbindlich fest, 
somit sind die Grundstücke Flst.Nr. 8286/9 und 8286/34 jeweils über eine eigene, ca. 
4,50 m breite Tiefgaragenzu- und -abfahrt erschlossen. Alternativ ist auch eine ge-
meinsame Tiefgaragenerschließung beider Grundstücke möglich; dies setzt aller-
dings eine Einigung zwischen den betroffenen Eigentümern und eine dingliche Si-
cherung (Eintragung von Überfahrtsrechten u.ä. im Grundbuch) voraus. 
 
Mit den Erschließungsarbeiten im Baugebiet wurde im Dezember 2011 begonnen. 
Nach dem aktuellen Bauzeitenplan werden die Arbeiten voraussichtlich Ende 2012 
abgeschlossen sein, so dass dann unmittelbar anschließend mit der Errichtung der 
Wohngebäude begonnen werden kann.  
 
Die Erschließungs- und Kanalbeiträge sowie die Kosten für ökologische Ausgleichs-
maßnahmen werden von der Stadt bezahlt und sind mit dem Kaufpreis abgegolten.  
 
Im Zuge der allgemeinen Kanalbaumaßnahmen werden auch die Hausanschlüsse  
(Schmutz- und Regenwasser) bis etwa 1 Meter innerhalb der Grundstücksgrenzen 
verlegt. Die  hierfür entstandenen Kosten sind vom Käufer zu tragen bzw. im Falle 
der Vorleistung an die Stadt zu erstatten.  
 
Alle darüber hinausgehenden Ver- und Entsorgungsleitungen (z.B. Wasser, Gas, 
Strom, Telefon) sind Sache des Käufers, der auch evtl. hierfür anfallende Kosten zu 
tragen hat.  
 
 
III. Besonderheiten 
 
Baugrunderkundung/ -gutachten 
 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes wurden von der Ingenieurgemein-
schaft Neumann und Schweizer umfangreiche Untersuchungen (Baugrunderkundung 
und Baugrundgutachten) durchgeführt. Das Gutachten vom 26.06.2009 kann beim 
Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen, Fahnenbergplatz 4, 79098 eingese-
hen bzw. per e-mail angefordert werden.  
 
Die in der Gesamtbeurteilung dieses Gutachtens empfohlene umwelttechnische Un-
tersuchung der anstehenden Böden erfolgte am 14.10.2011. Den Ergebnisvermerk 
der Ingenieurgemeinschaft Neumann und Schweizer vom 20.10.2011 mit Prüfbericht 
des GIU (Gewerbliches Institut für Umweltanalytik GmbH) vom 19.10.2011 können 
wir Ihnen auf Anfrage ebenfalls gerne zur Verfügung stellen. 
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Standort Hochwasserrückhaltebecken 
 
Nach derzeitigem Planungsstand ist beabsichtigt, oberhalb von Günterstal, vor der 
Gemarkungsgrenze, ein Hochwasserrückhaltebecken zu realisieren. Der hierfür auf-
zuschüttende Damm wird nach Abschluss der Maßnahme naturnah begrünt  und sich 
so in die Landschaft einfügen. Auskünfte zum aktuellen Planungsstand und den De-
tails der Bauausführung erteilt Ihnen der Eigenbetrieb Stadtentwässerung, Herr Bol-
der (Tel. 0761 / 201 – 4400).  
 
 
IV. Bedingungen zur Abgabe eines Kaufangebotes 
 
1. Verpflichtung, die zwei Mehrfamilienwohnhäuser auf dem Grundstück Flst.Nr. 

8286/9 nach folgenden Maßgaben ausschließlich im geförderten Mietwoh-
nungsbau zu errichten: 

 
a) Hinsichtlich der Wohnungsgrößen sind die Wohnflächengrenzen des Landes-

wohnraumförderungsprogramms 2012 in Verbindung mit Teil 3 Nr. 1.2 der 
Durchführungshinweise des Wirtschaftsministeriums zum Landeswohnraum-
förderungsgesetz einzuhalten. 

    
b) Unentgeltliche Einräumung eines Wohnungsbelegungsrechtes (Benennungs-

recht gemäß § 4 Abs. 12 Landeswohnraumförderungsgesetz) für die Dauer 
der Mietpreis- und Belegungsbindung (15 Jahre) zugunsten der Stadt.  

 
c) Verpflichtung zur fristgerechten Beantragung von Fördermitteln für den geför-

derten Mietwohnungsbau. Der Antrag mit allen notwendigen Unterlagen ist 
bis spätestens 31.05.2012 beim Amt für Wohnraumversorgung, Auf der Zin-
nen 1 (Karlsbau), 79098 Freiburg i.Br., einzureichen. 

 
Einzelheiten zur Mietwohnraumförderung entnehmen Sie bitte dem als Anlage 3 
beigefügten Merkblatt  „Landeswohnraumförderungsprogramm 2012 – Mietwohn-
raumförderung bezogen auf die Stadt Freiburg i.Br. – „ 
 
Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass für diese Ausschreibung nicht der 
im Merkblatt genannte Energiestandard (mindestens KfW-Effizienzhaus-70) gilt, 
sondern ausschließlich die Energiekonzeption nach Ziffer V Nr. 9 der Kaufbedin-
gungen verbindlich einzuhalten ist.  
 
Das Amt für Wohnraumversorgung berät Sie gerne zu den Förderkriterien im 
Mietwohnungsbau. Ansprechperson hierfür ist: 
Gudrun Fehrenbach Tel. 0761 / 201 – 3220 
    E-Mail: gudrun.fehrenbach@stadt.freiburg.de 

 
2. Das Flst.Nr. 8286/34  ist für ein Mehrfamilienwohnhaus einer Baugruppe vorge-

sehen. Hier dürfen ausschließlich geförderte Eigentumswohnungen nach 
dem Landeswohnraumförderungsprogramm errichtet werden. Der Baugruppe 
wird das Grundstück für einen Zeitraum von 6 Monaten nach Vergabebeschluss 
durch die Stadt reserviert. Im Zeitpunkt der Bewerbung müssen mindestens 50 %  



 6 

der Gesamtbaugruppe aus Privatinteressenten, die die Wohnungen zur Selbst-
wohnnutzung errichten wollen, bestehen. Bei Abschluss des notariellen Vertrages  
muss bis auf eine Wohneinheit der Erwerberkreis aus privaten Eigennutzern be-
stehen. 

 
3. Verpflichtung, auf dem Baugrundstück Flst.Nr. 8286/22 eine Doppelhaushälfte 

als geförderte Eigentumsmaßnahme nach dem Landeswohnraumförderungs-
programm zu errichten. 

 
4. Für die geförderten Eigentumsmaßnahmen nach Ziffer 2 und 3 ist das beigefügte 

Merkblatt „Landeswohnraumförderungsprogramm 2012, Förderung von selbst 
genutztem Wohneigentum bezogen auf die Stadt Freiburg“ maßgebend, siehe 
Anlage 4. 

 
Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass für diese Ausschreibung nicht der 
im Merkblatt genannte Energiestandard (mindestens KfW-Effizienzhaus-70) gilt, 
sondern ausschließlich die Energiekonzeption nach Ziffer V Nr. 9 der Kaufbedin-
gungen verbindlich einzuhalten ist.  

 
Nähere Informationen und eingehende Beratung zu den Förderkriterien (Eigen-
nutzung) erhalten Sie beim Amt für Wohnraumversorgung. Ansprechpartner: 
 
Claus Jäger Tel. 0761 / 201-3232  

   E-mail: claus.jaeger@stadt.freiburg.de 
 

Markus Krause Tel. 0761 / 201-3233  
   E-Mail: markus.krause@stadt.freiburg.de 
 
5. Wir bitten Sie, Ihr Kaufpreisangebot mit dem beigefügten Vordruck 

„Kaufangebot“ - Anlage 5 - abzugeben. Die Unterlagen sind in einem ver-
schlossenen Umschlag mit dem Vermerk „Ausschreibung Schauins-
landstraße Süd“ an die Stadt Freiburg i. Br. - Amt für Liegenschaften und 
Wohnungswesen - Fahnenbergplatz 4, 79098 Freiburg i. Br. zu senden. 

 

Die Abgabefrist für das Angebot endet  
a) für das für den geförderten Mietwohnungsbau vorgesehene Grundstück 

am 23.03.2012 
b) im übrigen am 12.05.2012. 

 
6. Eine etwaige Vermittlungstätigkeit wird von der Stadt Freiburg i.Br. nicht hono-

riert.  
 

7. Die Angebote werden vom Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen nach 
Ablauf der Abgabefrist ohne Beteiligung der Bieterinnen / der Bieter geöffnet. Die 
Stadt Freiburg behält sich die volle Entscheidungsfreiheit vor, ob, an wen und zu 
welchen Bedingungen die Grundstücke veräußert werden. Entsprechen die ein-
gegangenen Angebote nicht den Preisvorstellungen der Stadt, bleibt es ihr vor-
behalten, die Grundstücke erneut zum Verkauf auszuschreiben.  
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V. Kaufbedingungen  
 
1. Der Grundstückskaufvertrag ist innerhalb von sechs Wochen nach der  Entschei-

dung der gemeinderätlichen Gremien notariell zu beurkunden. 
 
2. Der Kaufpreis ist innerhalb von vier Wochen nach Beurkundung des Kaufvertra-

ges zur Zahlung fällig.  
 
3. Die Käuferin / der Käufer trägt die Kosten für die notarielle Beurkundung des 

Kaufvertrages und den Vollzug im Grundbuch sowie die Grunderwerbsteuer. 
 
4. Das Grundstück geht auf die Käuferin / den Käufer über, wie es steht und liegt. 

Die Stadt Freiburg i.Br. haftet weder für offene noch für verborgene Mängel, ins-
besondere nicht für Altlasten. Sie bestätigt, dass ihr solche Mängel nicht bekannt 
sind.  

 
5. Die Käuferin / der Käufer verpflichtet sich, das Grundstück unter Beachtung aller 

öffentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere nach Maßgabe des Bebauungs-
planes „Schauinslandstraße Süd“, Plan-Nr. 4-76,  zu bebauen.  

 
6. Die Käuferin / der Käufer verpflichtet sich, das Bauvorhaben innerhalb von zwei 

Jahren nach Besitzübergang bezugsfertig zu errichten. 
 
7. Das Grundstück darf in unbebautem Zustand oder vor Bezugsfertigkeit der zu 

errichtenden Gebäude nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Stadt 
Freiburg i.Br. im Ganzen oder in Teilen entgeltlich oder unentgeltlich veräußert 
werden. Das gilt auch für die Bestellung eines Erbbaurechtes. 

 
8. Die Käuferin / der Käufer verpflichtet sich,  
 

a) auf dem Grundstück Flst.Nr. 8286/9 entsprechend den Bedingungen nach Zif-
fer IV Nr. 1 ausschließlich geförderten Mietwohnungsbau zu errichten, 

  
b) bei der Bebauung des Grundstücks Flst.Nr. 8286/34 durch eine Baugruppe im 

zu errichtenden Mehrfamilienwohnhaus ausschließlich geförderte Eigentums-
wohnungen zu schaffen (Ziffer IV Nr. 2 der Bedingungen zur Abgabe eines 
Kaufangebotes), 

 
c) die Doppelhaushälfte auf dem Grundstück Flst.Nr. 8286/22 nach Maßgabe der 

Bedingungen Ziffer IV Nr. 3 als geförderte Eigentumsmaßnahme zu realisie-
ren. 

 
9. Die Käuferin / der Käufer verpflichtet sich, die zu errichtenden Gebäude mindes-

tens als „Freiburger Effizienzhaus 40“ zu errichten. Die vertragliche Verpflichtung 
sowie die Anleitung zur Umsetzung und zum Nachweis sind aus den Anlagen 6, 
6 a und 6 b ersichtlich. Der Gebäudestandard „Freiburger Effizienzhaus 40“ ist 
ähnlich dem „KfW-Standard 55“, für welchen das Landeswohnraumförderungs-
programm bei der Förderung von selbst genutztem Wohneigentum eine Zusatz-
förderung vorsieht (vgl. Merkblatt, Anlage 4, Ziffer IV, Nr.1). Die Einzelheiten sind 
ggf. mit der Förderstelle abzustimmen. 
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Hinweis: 
Dieser vom Gemeinderat am 22.07.2008 beschlossene Neubaustandard wird 
derzeit nochmals beraten und voraussichtlich neu festgesetzt (analog Gebäude-
standard Kfw 55). Über die aktuellen Entwicklungen informieren wir Sie gerne.  
 
Bei der Energiekonzeption wird empfohlen, die Energieversorgung mit erneuerba-
ren Energien zu realisieren. Bei den Mehrfamilienwohnhäusern ist zu prüfen, ob 
eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage realisiert werden kann. Sollte eine Wärme-
pumpe eingesetzt werden, ist diese mit einer solarthermischen Anlage zu kombi-
nieren und die Jahresarbeitszahl muss mindestens 4 oder höher sein. 

 
10. Der Erschließungs- und Kanalbeitrag sowie die Kosten für erforderliche ökologi-

sche Ausgleichsmaßnahmen sind mit dem Kaufpreis abgegolten. 
 
11. Zusätzlich zu dem Grundstückskaufpreis (Kaufangebot) sind von der Käuferin / 

dem Käufer zu tragen: 
� die Kosten der Hausanschlüsse (ggf. von der Stadt bereits verauslagte Kosten 

sind zu erstatten) 
� die Kosten für die sonstigen Ver- und Entsorgungsleitungen (z.B. Wasser, 

Gas, Strom, Telefon). 
 
 

Ansprechpartnerin 
 
Ihre Ansprechpartnerin beim Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen, 
Abteilung Liegenschaften, Fahnenbergplatz 4, 79098 Freiburg i. Br.  ist: 
 
Frau Cornelia Eckert 
Tel.: 0761/201-5329 
e-mail:  cornelia.eckert@stadt.freiburg.de 
 
 
Alle Angaben und Darstellungen in diesem Exposé wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Sie 
stellen lediglich Auszüge und einen Überblick mit dem Stand Februar 2012 dar. Sie beruhen zu einem 
erheblichen Teil auf Angaben und Darstellungen Dritter. Insoweit besteht keinerlei Haftung der Stadt für 
Irrtümer oder Fehler Dritter. Sämtliche Angaben und Darstellungen in diesem Exposé sind unverbindlich. 
Rechtlich relevante Erwartungen über die Beschaffenheit bzw. den Zustand der Verkaufssache können 
hieraus nicht hergeleitet werden. Die Haftung der Stadt für Mängel ergibt sich ausschließlich aus den 
späteren vertraglichen Vereinbarungen und nicht aus den Angaben in diesem Exposé. Die Stadt behält 
sich Änderungen der vertraglichen Vereinbarungen gegenüber den Angaben im Exposé ausdrücklich 
vor. Aus dem Exposé kann zudem keinerlei Anspruch auf Verkauf der Baugrundstücke mit den in dem 
Exposé genannten Merkmalen und Angaben abgeleitet werden.  

 
 
Anlagen 
• Anlage 1  Lageplan 
• Anlage 2  Bebauungsplan zeichnerischer Teil 
• Anlage 3  Merkblatt „Mietwohnraumförderung“ 
• Anlage 4   Merkblatt „Förderung von selbst genutztem Wohneigentum“ 
• Anlage 5  Vordruck „Kaufangebot“ 
• Anlage 6, 6a, 6b Vertragsregelung, Anleitung und Nachweisblatt Freiburger Effizienzhaus 40 
 
 
 







Maßstab 1 : 1200

Datum: 25.11.2011

Dieser Auszug wurde maschinell erzeugt.
Vervielfältigungen, Umarbeitungen, Veröffentlichungen oder die Weitergabe an Dritte nur mit Zustimmung der Stadt Freiburg i. Br.

(Der Flächennutzungsplan ist nur bis zum Maßstab 1:10000 gültig.)
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                                                                                                                            Anlage 3

LWoFG = Landeswohnraumförderungsgesetz 

Bau von neuem Mietwohnraum 

derzeit mind. KfW-Effizienzhaus-Standard 70

Mietsubvention: Eine der Mieterin / dem Mieter zugute kommende Mietvergünstigung gegenüber der 

ortsüblichen Vergleichsmiete von 3 EUR/qm/mtl.

Belegungssubvention: Ausgleich der spezifischen bindungsrechtlichen Belastungen 

(max. 1 EUR/qm) der Vermieterin / des Vermieters, wie gesteigertes Mietausfall- und erhöhtes 

Schadensrisiko 

 - MW 15 - Darlehen: Sockelbetrag 1.000 EUR/qm (Mietsubvention)

 - Zuschlag bei in Anspruchnahme der höchstmöglichen Belegungssubvention: 333 EUR/qm 

 - Zuschlag bei Erreichen eines bestimmten KfW-Effizienzhaus-Standards

   KfW 55 / Passivhaus = 100 EUR/qm oder KfW 40 / Passivhaus = 200 EUR/qm 

 - Zusatzförderung bei Barrierefreiheit nach DIN für Mehrkosten von max. 250 EUR/qm

   (wahlweise Zuschuss in Höhe des möglichen Darlehensbetrages dividiert durch den Faktor 2,62)

 - Ergänzung bei innovativen Vorhaben für Mehrkosten von max. 250 EUR/qm

Personenkreis Inhaberin / Inhaber eines Wohnberechtigungsscheins nach § 15 LWoFG

Einkommensgrenze 3.1.3.1 bzw. 3.1.3.1 mit 3.1.3.6 VwV-LWFPr 2012 (siehe hierzu Anlage)

Miethöhe mindestens ortsübliche Vergleichsmiete abzüglich 3 EUR/qm 

Kapitalmarktdarlehen der L-Bank wird auf 15 Jahre gleichbleibend um 3,8 % 

(höchstens auf 0,50 %) im Zins reduziert

Wohnungsgröße gemäß Durchführungshinweise des Wirtschaftsministeriums zum LWoFG (siehe hierzu Anlage)

 - Anträge sind bis zum 31.05.2012 einzureichen. Wird das zur Verfügung stehende Budget auch 

   unter Berücksichtigung der Nachrückerliste nicht ausgeschöpft, können bis zum 31.08.2012 
   erneut Anträge eingereicht werden

 - Mittelbare Belegung ist zulässig

 - Förderzusage wird unwirksam, sofern nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der 

   Förderzusage mit dem Vorhaben begonnen wurde

1. Mietwohnraum für Zwecke des ambulanten betreuten Wohnens 
 - Nur bei Mietwohnraum in Einheiten von zehn oder mehr Wohnungen möglich 

 - Eine Vermietung ist nur an Seniorinnen und Senioren gem. § 4 Abs. 19 LWoFG oder an schwer-

   behinderte Menschen gem. § 4 Abs. 21 LWoFG (siehe hierzu Anlage) möglich

 - Anträge in diesem Bereich genießen einen Fördervorrang

2. Mietwohnraum für ausländische Studierende (Phasenmodell)
 - Für einen Zeitraum bis zur Hälfte der Bindungsdauer kann in der Förderzusage eine Belegung durch
   Wohnungssuchende zugelassen werden, die nicht in der Lage sind, auf längere Dauer einen Wohn-
   sitz zu begründen. Dies gilt ausschließlich für ausländische Studierende ("Auslandssemester")

 - Wird das Phasenmodell beantragt, dürfen geförderte Wohnungen entgegen § 15 LWoFG an Personen

   ohne Wohnberechtigungsschein (Einkommensgrenze muss eingehalten sein) vermietet werden

15 Jahre ab Bezugsfertigkeit

Sonstiges

Besonderheiten

LANDESWOHNRAUMFÖRDERUNGSPROGRAMM 2012

Eigenleistung 25 %

MIETWOHNRAUMFÖRDERUNG BEZOGEN AUF DIE STADT FREIBURG I. BR.

VwV-LWFPr 2012 = Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zum 

                                 Landeswohnraumförderungsprogramm 2012

1. Allgemeine Sozialmietwohnraumförderung

Förderart

Darlehenshöhe

Subventionierung

Belegungsbindung



 
Erforderliche Antragsunterlagen bei der Mietwohnraumförderung 

 

 



 
1 

 

                              
 

Anlage  
 

Einkommensgrenzen für die allgemeine Sozialmietwohnraumförderung 2012 
 

  Allg. Mietwohnraum 

Bezugsgröße  49.000 EUR 

Abzug von der Bezugsgröße  25,00% 

Zuschläge pro Person  8.500 EUR 

    

Bruttojahreseinkommen   

1 Person  36.750 EUR 

2 Personen   36.750 EUR 

3 Personen  45.250 EUR 

4 Personen    53.750 EUR 

5 Personen    62.250 EUR 

6 Personen    70.750 EUR 

7 Personen    79.250 EUR 

8 Personen    87.750 EUR 

9 Personen    96.250 EUR 

10 Personen    104.750 EUR 
 
 
Auszug aus  Teil 3 Nr. 1.2 Durchführungshinweise des Wirtschaftsministeriums 
zum Landeswohnraumförderungsgesetz (DH-LWoFG)   -   (Stand: 31. Juli 2010) 
 
Wohnflächengrenzen bei der Förderung von Mietwohnraum 
 
Mietwohnraum darf nur gefördert werden, soweit die Wohnungsgröße nach dem 
Verhältnis zur Raumzahl angemessen ist. Danach sind folgende Wohnungsgrößen 
regelmäßig zulässig: 
 

- bis zu 45 qm Wohnfläche mit bis zu zwei Wohnräumen 
- bis zu 60 qm Wohnfläche mit mindestens zwei und höchstens drei Wohnräumen 
- bis zu 75 qm Wohnfläche mit mindestens drei und höchstens vier Wohnräumen 
- bis zu 90 qm Wohnfläche mit mindestens vier und höchstens fünf Wohnräumen 

 
Bei weiterer Erhöhung der Wohnungsgrößen um jeweils bis zu 15 qm, erhöht sich die 
Zahl der mindestens und höchstens herzustellenden Wohnräume um jeweils einen. 
 
 
Auszug aus dem Landeswohnraumförderungsgesetz – LWoFG 
 
§ 4 Begriffsbestimmungen 
 
(19) Senioren sind Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben. Bei Ehegatten, 
Partnern einer auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft und Lebenspartnern im 
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes liegen diese Voraussetzungen vor, wenn eine 
der beiden Personen des gemeinsamen Haushalts das 60. Lebensjahr vollendet hat. 
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(21) Schwerbehinderte Menschen sind Haushaltsangehörige, die auf Grund ihrer 
Behinderung spezielle Wohnbedürfnisse hinsichtlich Grundriss oder Ausstattung haben. 
Die Schwerbehinderung bestimmt sich nach § 2 Abs. 1 und 2 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB IX) vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046) in der jeweils 
geltenden Fassung. 
 
 
Ergänzende Bestimmungen für die Mietwohnraumförderung 
 
��Eine (zusätzliche) Förderung von Maßnahmen des barrierefreien Bauens ist nur 

möglich, wenn dieses nicht ohnehin durch öffentlich-rechtliche Anforderungen 
vorgegeben ist. 

��Die Doppelförderung eines Tatbestandes ist ausgeschlossen.  
 
  
Verfahren  
 
Anträge sind bei der zuständigen Wohnraumföderungsstelle einzureichen. Das Amt für 
Wohnraumversorgung der Stadt Freiburg berät Sie gerne!  
 
Ansprechperson: Gudrun Fehrenbach Tel.: 0761-201-3220  
  E-Mail: gudrun.fehrenbach@stadt.freiburg.de 
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III. Art und Höhe der Förderung 
 

1) Z 15-Darlehen (Kapitalmarktdarlehen mit 15-jähriger Zinsverbilligung) 
 
a) Förderhöhe 
 

Darlehenshöchstbetrag beim:  
Kinderanzahl Neubau / Ersterwerb /  

bestehender Wohnraum 

0 (=Sockelbetrag) 44.000 EUR 
1 93.500 EUR 
2 143.000 EUR 
3 181.500 EUR 
4 209.000 EUR 
5 225.500 EUR 

< 6 je Kind 15.000 EUR 
Bei mehr als 2 Erwachsenen für jeden weiteren erwachsenen Haushaltsangehörigen                        

5.000 EUR 
 

b) Zinsverbilligung:  
Marktüblicher Zinssatz, der für 15, 20 oder 30 Jahre festgelegt wird. In den ersten 2 ½ Jahren Verbilligung    
um 2,25 %. Nach 2 ½, 4 ½, 6 ½, 8 ½ und 10 ½ Jahren Erhöhung um jeweils 0,25 % und nach 12 ½ Jahren     
um 0,5 %. Nach dem 15. (bzw. 20. oder 30.) Jahr gilt dann der maßgebliche Kapitalmarktzinssatz 
 

2) Optionsdarlehen  
(Kapitalmarktdarlehen mit der Zusage, dass eine Ergänzungsförderung ab Geburt eines Kindes /     
Aufnahme eines Kindes in den Haushalt gewährt wird. Somit muss ausreichend Platz für hinzukommende 
Kinder berücksichtigt werden) 
 
a) Darlehenshöhe: Das Optionsdarlehen beträgt mindestens 20.000 EUR und höchstens 75.000 EUR 
 
b) Höhe der Ergänzungsförderung 

 
Darlehenshöchstbetrag beim  

Kinderanzahl Neubau / Ersterwerb /  
bestehender Wohnraum 

1 - 2 7.000 EUR 
3 5.500 EUR 
4 4.000 EUR 

< 5 2.500 EUR 
 

Gewährung wahlweise entweder 
-  als entschädigungslose Sondertilgung zur Verminderung der Restschuld oder 
-  als Verbilligung des Zinssatzes zur Verminderung der Annuitätsrate  
 

 

IV. Zusatzförderung  
  

1) Erreichen eines bestimmten KfW-Effizienzhaus-Standards 
Förderung in Form eines Zuschlags zum Z 15-Darlehen in Höhe von bis zu 15.000 EUR:  
- bei Bau- und Erwerb neuen Wohnraums mit KfW-Standard 55 oder 40 / Passivhaus 
- bei Erwerb gebrauchten Wohnraums mit KfW-Standard 70 oder 55 / Passivhaus 
 

2) Innovativer Wohnraum (z.B. lokale oder quartiersbezogene CO2-Neutralität) 
Förderung in Form eines Zuschlags von bis zu 25 % des Z 15-Darlehens für innovative Vorhaben. 
Berücksichtigt werden die Mehrkosten, die für kostengünstiges, nachhaltiges oder in besonderer Weise 
flächensparendes Bauen entstehen 
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V. Zusatz- oder Anpassungsförderung 
 
Zusatzförderung: Zusätzlich zum geförderten Bau oder Erwerb von Wohnraum  
Anpassungsförderung: Zur Anpassung von bestehendem Wohnraum  
 
1) Herstellung von Barrierefreiheit nach DIN 

Förderung zur Deckung von nachweisbaren Mehrkosten, kein spezielle Wohnbedürfnisse erforderlich 
 
Gewährung wahlweise als   
- Erhöhung des Z 15-Darlehen bzw. isolierte Gewährung um bis zu 

- 30.000 EUR (Vorgaben der DIN 18025 – Teil 2 „Barrierefreie Wohnungen“) 
- 60.000 EUR (Vorgaben der DIN 18025 – Teil 1 „Rollstuhlgerechte Wohnungen“)   

- Zuschuss, dessen Höhe sich aus dem entsprechenden Darlehensbetrag geteilt durch den Faktor 
6,42 ergibt 

 
2) Für schwerbehinderte Menschen 

Förderung zur Deckung von nachweisbaren Mehrkosten für besondere bauliche Maßnahmen, welche 
durch Art und Grad der Behinderung bedingt sind 
 
Gewährung wahlweise als   
- Erhöhung zum Z 15-Darlehen um bis zu 30.000 EUR (bei Rollstuhlfahrern 60.000 EUR) 
- Zuschuss, dessen Höhe sich aus dem entsprechenden Darlehensbetrag geteilt durch den Faktor 

6,42 ergibt 
 
 

VI. Sonstiges 
 

1) Eigenleistung  
Die Förderung setzt eine angemessene Eigenleistung voraus. Diese beträgt grundsätzlich 15 % bei einer 
erstrangigen Absicherung der Darlehen, im Übrigen 25 % der Gesamtkosten 
 

2) Belastungsgrenze 
Die tatsächliche / angenommene Monatsbelastung darf eine bestimmte Belastungsgrenze nicht über- 
schreiten. Die Belastungsgrenze hängt ab von: 

- der Höhe des monatlichen Bruttoeinkommens und  
- der Anzahl der Haushaltsangehörigen  
 

3) Förderfähige Wohnungsgrößen zur familiengerechten Unterbringung 
Teil 3 Nr. 1 Ziffer 1.1 DH-LWoFG 

- Wohnfläche darf nicht größer als 160 qm sein. Die Grenze erhöht sich um jeweils 15 qm für jede 
weitere Person bei mehr als 4 Haushaltsangehörigen 

- Bei Familie mit 2 Kindern darf die Wohnfläche nicht kleiner als 90 qm sein. Jedes weitere Kind erhöht 
diese Grenze um 10 qm 

- Kinderzimmer für ein Kind muss mindestens 10 qm groß sein 
- Kinderzimmer für zwei Kinder muss mindestens 15 qm groß sein 
 

4) Kostenobergrenze 
Diese sind im Programmjahr 2012 entfallen 

 
5) Belegungsbindung 

Ziffer 5.5 VwV-LWFPr 2012 
Der Wohnraum ist für die Dauer von 15 Jahren zur Selbstnutzung zu binden, längstens jedoch bis zum Ende 
der Zinsverbilligung 

 
 

VII. Verfahren  
 
Anträge sind bei der zuständigen Wohnraumföderungsstelle einzureichen. Das Amt für Wohnraumversorgung der  
Stadt Freiburg bietet an, gemeinsam den Antrag auf Eigentumsförderung zu erstellen.  
 
Ansprechpersonen:  Claus Jäger  Tel.: 0761-201-3232 E-Mail: claus.jaeger@stadt.freiburg.de 
 Markus Krause  Tel.: 0761-201-3233 E-Mail: markus.krause@stadt.freiburg.de 
 
Für eine erste Überprüfung der Voraussetzung hinsichtlich der Förderfähigkeit wären erforderlich:  

- Höhe des Gesamtjahreseinkommen des Haushaltes  
- Letzter Steuerbescheid 
- Gesamtkosten (Grundstücks- und Bau-/Erwerbskosten) des Vorhabens 
- Wohnfläche des Vorhabens 
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Kaufangebot 
für ein Baugrundstück im Baugebiet 

„Schauinslandstraße Süd“ 
 
Hinweis: 
Sofern Sie sich alternativ um mehrere Grundstücke bewerben wollen, geben Sie bitte mit  
dem Kaufangebot jeweils auch Ihre Priorität für das betreffende Grundstück  
(1, 2, 3 ..... usw.) an.  
 
 
Ich gebe / wir geben gemäß den Ausschreibungsunterlagen folgendes Kaufangebot ab: 
 

Priorität Grundstück Flst.Nr. Grundstücksgröße Kaufangebot (EURO) 

 8286/9 1.124 m²  

 8286/10 542 m²  

 8286/11 690 m²  

 8286/12 698 m²  

 8286/13 708 m²  

 8286/14 734 m²  

 8286/15 711 m²  

 8286/16 626 m²  

 8286/17 635 m²  

 8286/21 349 m²  

 8286/22 346 m²  

 8286/34 737 m²  

 
An dieses Angebot halte ich mich / halten wir uns bis 31.12.2012 gebunden. 
Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns zur Zahlung einer Aufwandsentschädigung von 
500,00 EUR an die Stadt Freiburg i. Br., falls ich / wir innerhalb dieser Bindungsfrist von  
meinem / unserem Angebot zurücktrete / zurücktreten. 
 
 
............................................................................., den ...................................... 
(Ort)       (Datum) 
 
............................................................................ ................................................................................... 
(Name / Vorname / Firma)      
 
............................................................................. ....................................................................... 
(Straße)      (PLZ, Wohnort) 
 
............................................................................. ....................................................................... 
(Telefon)      (e-Mail) 
 
................................................................................................................................................................ 
(Unterschrift/en) 

 
in einem verschlossenen Umschlag 
zurücksenden mit dem Vermerk 

      „Ausschreibung Schauinslandstraße Süd““ 
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§ X 
Immissionsschutzbindungen 
 Freiburger Effizienzhaus 40  

 
(1) Der Käufer verpflichtet sich, das zu errichtende Wohngebäude als Freiburger Effizienzhaus 

40 zu erstellen. Grundlage des rechnerischen Nachweises ist die Energieeinsparverord-
nung (EnEV2009). Die in der EnEV angegebenen Höchstwerte des spezifischen Transmissi-
onswärmeverlusts und des Jahres-Primärenergiebedarfs sind gemäß der Anleitung zur 
Umsetzung der vertraglichen Verpflichtung zu begrenzen, d.h. die sich aus dieser Anleitung 
ergebenden maximalen Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden. Die vorgenannte 
Anleitung ist dieser Urkunde als Anlage X als wesentlicher Vertragsbestandteil beigefügt.  

 
(2) Der rechnerische Nachweis gemäß Absatz 1 ist von einem Planverfasser oder Sachver-

ständigen nach § 43 Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) zu erstellen und vor 
Baubeginn dem Baurechtsamt der Stadt vorzulegen. 

 
(3) Die Überprüfung der Bauausführung auf Übereinstimmung mit dem rechnerischen Nach-

weis hat durch den Planverfasser oder Sachverständigen gemäß Absatz 2 zu erfolgen. Än-
derungen der Bauausführung dürfen nicht zu einer Überschreitung der Grenzwerte des 
Freiburger Effizienzhauses 40 führen. Unverzüglich nach Fertigstellung der baulichen Anla-
ge ist dem Baurechtsamt der Stadt vom oben genannten Planverfasser oder Sachverstän-
digen der Energiebedarfsausweis und die Bescheinigung der Kontrolle der Bauausführung 
gemäß EnEV-Durchführungsverordnung Baden-Württemberg sowie gegebenenfalls ein 
modifizierter rechnerischer Nachweis vorzulegen. Der Nachweis des Freiburger Effizienz-
hauses 40 ist auf einem gesonderten Formular zu bestätigen. Das Nachweisformular ist 
dieser Urkunde als Anlage X als Vertragsbestandteil beigefügt. 

 
(4) Die Stadt behält sich vor, jederzeit Überprüfungen der rechnerischen Nachweise und der 

Bauausführung durchzuführen. Sollten bei der Überprüfung der Bauausführung Abwei-
chungen zum rechnerischen Nachweis festgestellt werden, wird die Stadt eine entspre-
chende Nachbesserung verlangen. Sofern eine Nachbesserung nicht erfolgen kann, zahlt 
der Käufer an die Stadt eine Vertragsstrafe bis zu 10,00 EUR je m² Wohn-/Nutzfläche für 
jede kWh pro m², um die der in Absatz 1 festgelegte Jahres-Primärenergiebedarf bzw. bis 
zu 10 EUR je m² Wohn-/Nutzfläche für jede 0,01 W/(m²K), um die der spezifische Trans-
missionsverlust überschritten wird, soweit die Überschreitung von ihm oder seinen Erfül-
lungsgehilfen (u.a. der beauftragte Planer bzw. Sachverständiger) zu vertreten ist. Die bei-
den im vorhergehenden Satz genannten Berechnungen sind alternativ vorzunehmen; der 
Käufer schuldet als Vertragsstrafe sodann den höheren der beiden errechneten Beträge, 
nicht aber beide Beträge kumuliert (bzw. addiert). 

 
(5) Die Kosten für die Tätigkeit des oben genannten Planverfassers oder Sachverständigen 

trägt der Käufer. Die Kosten der in Absatz 4 genannten Überprüfung trägt der Käufer in den 
Fällen, in denen die festgelegten Grenzwerte des Freiburger Effizienzhauses 40 überschrit-
ten sind. 

 
(6) Der Käufer verpflichtet sich, im Falle der Weiterveräußerung des Kaufgrundstückes diese 

Regelung uneingeschränkt auf einen Rechtsnachfolger zu übertragen. 
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Anleitung 
zur Umsetzung der im Kauf- bzw. Erbbaurechtsvertrag 

über ein Baugrundstück der Stadt Freiburg i. Br. 
enthaltenen Verpflichtung zur Einhaltung des 

Freiburger Effizienzhauses 40 
 

Der spezifische Transmissionswärmeverlust HT’ darf maximal 70 % des im Referenzge-
bäudeverfahren nach der Energieeinsparverordnung 2009 (EnEV2009) berechneten Wertes 
betragen. Die Anlage 1 der Tabelle 2 der EnEV 2009 darf nicht angewandt werden. 
 
Der Jahres-Primärenergiebedarf darf maximal 40 % des Grenzwertes nach der EnEV2009 
betragen.  
 
Im Falle eines Wohngebäudes mit überwiegender Warmwasserbereitung aus elektri-
schem Strom dürfen die Randbedingungen für das Referenzgebäude in Anlage 1, Tabelle 
1, Zeile 6 der EnEV nicht verändert werden. Es gelten alle Randbedingungen der Tabelle 1. 
Es gelten grundsätzlich die folgenden Primärenergiefaktoren in Anlehnung an die DIN V 
18599-1:2007-02. Abweichend von der DIN werden die Faktoren für Nah-/Fernwärme aus 
erneuerbaren Energien festgelegt. Ausnahmen von dieser Regelung sind nur zulässig, wenn 
die Berechnungen des Primärenergiefaktors eines unabhängigen Sachverständigen in Ab-
stimmung mit der städtischen Energiefachstelle (Umweltschutzamt) vorliegen. 
 
Energieträger  Primärenergiefaktor fP  

(nicht erneuerbarer Anteil) 
Brennstoffe Heizöl EL 1,1 
 Erdgas H 1,1 
 Flüssiggas 1,1 
 Steinkohle 1,1 
 Braunkohle 1,2 
 Holz 0,2 
Nah-/Fernwärme aus KWK fossiler Brennstoff 0,7 
 erneuerbarer Brennstoff 0,7 

bzw. mit rechn. Nachweis belegt 
Nah-/Fernwärme aus Heizwerken fossiler Brennstoff 1,3 
 erneuerbarer Brennstoff 1,3 

bzw. mit rechn. Nachweis belegt 
Strom Strom-Mix 2,6 
Umweltenergie Solarenergie, Umgebungswärme 0,0 

 
Bei künftigen neuen Technologien für die Wärmeerzeugung wird im Einzelfall auf Antrag 
des Käufers/Erbbauberechtigten/Planungsbegünstigten in Abstimmung mit der städtischen 
Energiefachstelle (Umweltschutzamt) überprüft, welcher Primärenergiefaktor fP angewandt 
wird. 
Der Einbau einer kontrollierten Lüftung mit Wärmerückgewinnung und einer Effizienz > 75% 
ist verpflichtend. Die Luftdichtigkeit muss anhand eines Blower-Door-Tests nachgewiesen 
werden und einen maximalen Wert von n50 <= 0,60 1/h erreichen. Eine Qualitätssicherung 
wird generell als zusätzliche Maßnahme empfohlen. Weiterhin gilt Folgendes: 
 
- Durchführung der Qualitätssicherung nach den Vorgaben der EnEV-

Durchführungsverordnung Baden-Württemberg durch einen Planverfasser nach § 43 LBO 
oder Sachverständigen nach § 43 Absatz 2 LBO Baden-Württemberg mit Ausstellung des 
Energiebedarfsausweises und der Bescheinigung der Kontrolle der Bauausführung Energie 
sparender Maßnahmen. 

 
- Überprüfung der Qualitätssicherung durch einen von der Stadt Freiburg i. Br. beauftragten  
 Gutachter durch Stichproben. 
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